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 An die 
 Agentur für Bevölkerungsschutz 
 Amt für Zivilschutz 
 Drususallee 116 
  
 39100 Bozen 
 
 E-Mail: zivilschutz@provinz.bz.it 
 
 Tel.: 0471/416040 
 http://www.provinz.bz.it/zivilschutz/ 

  
 
 

Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe 
im Katastrophenbereich – 

 Ansuchen um Beitragsliquidierung  
Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fassung, und  

Beschlüsse der Landesregierung Nr. 102 vom 24.01.2005, Nr. 1135 vom 10.04.2007, Nr. 2422 vom 05.10.2009, Nr. 357 vom 14.03.2011, Nr. 
1934 vom 27.12.2012 und Nr. 21 vom 13.01.2015 

 

 
Der/Die Unterfertigte 

 
Familienname Vorname 

 
 

gesetzlicher/e Vertreter/in der Organisation 
 

Bezeichnung der Organisation 
 

(Sektion) 

 
Bankkoordinaten für die Auszahlung des Beitrages: 

IBAN 

Bezeichnung der Bank 
 

 

stellt ein Ansuchen für die 
 

 Vorschusszahlung,  
 

 Teilzahlung,  
 

 Endauszahlung 
 
 
des gewährten Beitrages für das Jahr: ____________  

Akte Nummer 64.05.02.__________ 

Projektkodex CUP (Codice unico di progetto): ____________________________ 

 

Gegenstand des Ansuchens: __________________________________________  
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Zu diesem Zweck werden folgende Anlagen beigelegt: 
 
1)  Nicht quittierte Rechnungen oder andere nicht quittierte Unterlagen (im Falle einer Vorschusszahlung) 
welche das anerkannte Vorhaben betreffen: 
 

Begünstigter Rechnungsnr./Datum Betrag 

   

   

   

 
 
     Quittierte Rechnungen oder andere Unterlagen welche das anerkannte Vorhaben betreffen: 
 

Begünstigter Rechnungsnr./Datum Betrag 

   

   

   

 
2)  Erklärung über die Finanzierung des Vorhabens, 
 
3)  Vordruck der Erklärung über Steuereinbehalt 4% und Abziehbarkeit der Mwst. 

 
 

Der/Die Unterfertigte erklärt: 
 

1) dass das obgenannte Projekt den vom Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34 vorgeschriebenen 
Voraussetzungen weiterhin gegeben sind;  

2) in Kenntnis zu sein, dass unwahre Erklärungen gemäß Art. 76 des D.P.R. 28. Dezember 2000, Nr. 445, 
strafrechtlich verfolgt werden, und dass diese Verwaltung auch stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf die 
abgegebenen Erklärungen durchführen wird. 

 
Zu diesem Zweck, in eigener Verantwortung und in Kenntnis der in Art. 76 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 vorgesehenen Sanktionen, im Falle falscher und unwahrer Erklärungen 

ERKLÄRT 
die/der Unterfertigte unter Beachtung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 21. November 
2007, Nr. 231 und der nachfolgenden Durchführungsbestimmungen der Banca d’Italia vom 23. Dezember 2009 
(Regeln zur Prävention von Geldwäsche),  
 
dass er/sie der/die alleinige gesetzliche Vertreter/in der oben genannten örtlichen Körperschaft/Einrichtung 
des Zivilschutzes ist; 
 

oder alternativ 
 

 dass er/sie zusammen mit (siehe nachstehende Angaben) der/die gesetzliche Vertreter/in der örtlichen 
Körperschaft/Einrichtung des Zivilschutzes ist;  
 

 dass er/sie nicht der/die gesetzliche Vertreter/in ist. Der/die gesetzliche Vertreter/in ist nachstehend 
angeführt: 
 
Nachname ………………………………….…………. Name …………………………..………………………… 
geboren in: …………………………………………. (______) am:……………………………………………...... 
St. Nr.: ………………………………………………….……………………………………………………………… 
wohnhaft in: ………………………………………… (______) PLZ ……………………………………………… 

Straße: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Datum     leserliche Unterschrift und Stempel 

 

_________________                                                                              ___________________________ 


